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CIPRA-Komitee 
diskutiert mit   
Hängegleitern 
Am 24. Juni fand die 2. Sitzung des liech-
tensteinischen CIPRA-Komitees statt, 
welchem alle wichtigen Umweltvereine 
Liechtensteins angehören. Schwerpunkt 
der Sitzung bildete eine Diskussion mit 
den Hängegleitern (Liechtensteiner Hän-
gegleiterverband, Delta- und Gleit-
schirmclub Vaduz, Flugschule Schön-
auer) 

 
 über die Umweltauswirkungen die-

ser Sportart. 
Von Seiten der Jägerschaft und des Na-
turschutzes werden immer wieder Stim-
men laut, die vor einer Übernutzung des 
Alpenraumes warnen. Dazu tragen auch 
Störungen aus der Luft bei, die  für  Scha-
lenwild, Rauhfusshühner oder felsenbrü-
tende Vogelarten in ihrem Aufzucht-, 
Rast- und Nahrungsverhalten massiv stö-
ren können. Die Folgen können bei-
spielsweise ausbleibende  Bruten  oder 
Flucht in Waldeinstände mit entsprechen-
den Waldschäden sein. 
Die Hängegleiter ihrerseits  —  Hängeglei-
ter ist der Oberbegriff für  Delta- und 
Gleitschirmflieger  —  zeigten an der Ge-
sprächsrunde einerseits  Verständnis für 
die Anliegen des Natur- und Umwelt-
schutzes, konnten andererseits aufgrund 
eigener Beobachtungen  nicht alle geäu-
serten Bedenken nachvollziehen. Wissen-
schaftlich fundierte Gutachten fehlen in 
dieser Frage tatsächlich noch. Derzeit 
laufen entsprechende Forschungsvorha-
ben in Bern und München. Die Vertreter/ 
innen des Hängegleitersports gaben aus-
serdem zu bedenken, dass der  Boom  der 
letzten Jahre gebrochen sei und diese 
Sportart nun  in eine  Stagnationsphase 
einmünde. 
Die an der Sitzung zahlreich vertretenen 
Hängegleiter/innen zeigten sich dennoch 
bereit, allfällige Vorschläge über zeitliche 
und räumliche Beschränkungen ihrer 
Sportart  in Liechtenstein ernst zu neh-
men. Eine Arbeitsgruppe, die solche 
Vorschläge ausarbeiten soll, wurde von 
CIPRA Liechtstein kurzfristig gegründet. 
Für die Durchsetzung bestimmter Emp-
fehlungen sehen die Vertreter/innen des 
Hängegleitersportes keine grossen  Pro-
bleme, da sie nach eigenen Angaben eine 
sehr gute Kontrolle über die Flugbewe-
gungen in Liechtenstein haben. Hinzu 
kommt, dass die Fluggeräte eine Num-
mer haben, so dass «Sünder» leicht iden-
tifiziert  werden  können. 

 
EWR: Entscheidung 
rückt näher 
Der Vertragsabschluss  über  die Errich-
tung eines Europäischen Wirtschaftsrau-
mes EWR rückt immer näher,  und  damit 
auch die politische Entscheidung,  ob 
Liechtenstein dem  EWR  beitreten soll. 

In  der Schweiz sind die Umweltverbände 
in letzter Zeit auf zunehmende Distanz 
gegangen,  weil  eine Verwässerung der 
bestehenden Umweltstandards und eine 
weiter wachsende  Umweltbelastung  be-
fürchtet wird. Die teilweise Lockerung 
der 28-t-Limite setzt ein ernstzunehmen-
des Signal in diese  Richtung.  Und wenn 
in einem Gutachten eine Verzwanzigfa-
chung des alpenquerenden Verkehrs vor-
ausgesagt wird, dann sollten die. Alarm-
glocken läuten! 
Wir haben uns in einem Brief an die F. L. 
Regierung gewendet mit der  Bitte,  Aus-
kunft über die möglichen Umweltauswir-
kungen eines EWR-Beitrittes zu geben. 
Es sind vor allem die folgenden Fragen, 
die zu beantworten sind: 

1. Direkte Auswirkungen 
• Welches sind die direkten Auswirkun-
gen aufgrund der Anpassung an das EG-
Recht, insbesondere bezüglich  Luft, 
Wasser, Energieverbrauch? Ist dabei ge-
sichert, dass die Beibehaltung der beste-
henden Umweltstandards und deren 
Durchsetzung im Handelsverkehr nicht 
als Handelshemmnis und damit den 
Grundfreiheiten widersprechend inter-
pretiert wird? 

2. Indirekte AuswIrkungen 
• Welches sind die indirekten Auswir-
kungen der Liberalisierung des europäi-
schen Binnenmarktes auf  Liechtenstein 
aufgrund der Zunahme des  Waren-  und 

"Personentransportes durch die  Alpen, 
des Massentourismus, der Zuspitzung der 
Abfallproblematik? Welche Emissionen, 
welche  Immissionen  für Luft, Böden und 
Gewässer  und welcher Verbrauch  natürli-
cher Ressourcen wie beispielsweise Bo- 

 

den und Landschaft wird prognostiziert? 
• Welches sind die Sozialkosten oder ex-
ternen Effekte der Marktderegulierung? 
Es ist der Versuch zu unternehmen, im 
Rahmen  einer Ökobilanz und einer Fol-
gekostenrechnung von Umweltschäden 
die positiven und negativen Effekte ge-
genüberzustellen. 
• Welches sind die mutmasslichen Wir-
kungen auf die Übernutzung des Alpen-
raumes und die Gefährdung der alpinen 
Biosphäre durch die Liberalisierung des 
Grundstückerwerbs,  den Tourismus 
u. a.? 
• Welche  Auswirkungen wird der euro-
päische Binnenmarkt auf die Landwirt-
schaft, insbesondere  auf  die ökologischen 
Funktionen der Landwirtschaft, haben? 
• Welche zahlenmässige Entwicklung 
auf die Wohnbevölkerung Liechtensteins 
ist realistisch? 
Wir vertreten die Ansicht, dass die volks-
wirtschaftlichen Auswirkungen des Bin-
nenmarktes mit den ökologischen Folge-
lasten bilanziert werden müssen. Nur so 
lässt sich eine unvoreingenommene, aus-
gewogene  und  vertrauenserweckende  In-
formation über die europäische Integra-
tion gewährleisten.  Die  Entscheidungs-
grundlagen sind erst vollständig, wenn 
die ökologischen Auswirkungen der Bin-
nenmarktbedingungen  auf  Liechtenstein 
hinreichend analysiert und prognostiziert 
sind. Diese Grundlagenerhebung sollte 
daher in Form eines Gutachtens erfolgen, 
welches mit Vorteil  mit  den Nachbarstaa-
ten koordiniert wird.  
Ein Begehren  mit  gleicher Zielsetzung ist 
von Umwelt- und Naturschutzorganisa-
tionen in den anderen EFTA-Staaten bei 
den nationalen Regierungen eingereicht 
worden. 

«Vor  langer,  langer  Zeit, als der Schnee  noch  weiss,  die Luft noch rein, die Flüsse klar 
.und  die  Wälder noch  grün  waren  .  . 


